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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Bundesbahngesetzes 1992 

Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichisehen Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen 
Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) Bundesbahnen (Bundesbahngesetz) 

§ 1. (1) bis (2) ... 

1. Teil 

1. Hauptstück 
Unternehmen, Aufgaben 

(3) Aufgabe der Österreichischen Bundesbahnen ist nach Maßgabe der ihnen 
unmittelbar auf Grund der Gesetze oder auf Grund behördlicher Genehmigungen 
zustehenden Berechtigungen die Beförderung von Personen und Gütern sowie die 
Herstellung ood die Unterhaltung aller hiezu notwendigen Einrichtungen und die 
Besorgung aller damit zusammenhängenden oder dadurch veranlaßten Geschäfte, 
insbesondere auch der Erwerb von Beteiligungen, welche das Unternehmen fördern. 
Betriebszweck der Österreichischen Bundesbahnen ist die Sicherstellung einer 
modernen und leistungsfähigen Verkehrsbedienung, die den Anfordenmgen des Marktes 
und den Interessen der Verkehrspolitik entspricht, einschließlich der Erbringung von 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen. 

(4) Die Osterreichischen Bundesbahnen sind nach kaufmännischen Grundsätzen zu 

führen und zu betreiben. Dies gilt auch für die Verpflichtungen im öffentlichen Interesse. 

1. Teil 

Gesellschaft "Österreichische Bundesbahnen" 

§ 1. (1) bis (2) ... 

4. Teil 

Schieneninfrastruktur 
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Geltende Fassung 

§ 2. (1) Der BWld trägt die Kosten für die BereitstellWlg Wld den Ausbau jener 
Schieneninfrastruktur (§ 10a Eisenbahngesetz 1957), die zur ErfullWlg des 
Betriebszweckes gemäß § 1 Abs. 3 notwendig ist, soweit die Kosten nicht durch Dritte 
aufgebracht werden können. Die BereitstellWlg Wld der Ausbau der 
Schieneninfrastruktur hat nach den vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 
vorzugebenden verkehrspolitischen Grundsätzen (Verkehrswegeplan) zu erfolgen. 

Vorgeschlagene Fassung 

BereitsteUung der Schieneninfrastruktur 

§ 42. (1) Die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG trägt die Kosten für die Bereil<;tellung 
(einschließlich des Betriebes) ihrer Schieneninfrastruktur. Der Bund leistet der ÖBB­
Infrastruktur Betrieb AG über deren Ersuchen hiefür insoweit und solange einen 
Zuschuss, als die unter den Marktbedingungen von den Nutzern der 
Schieneninfrastruktur zu erzielenden Erlöse die bei sparsamer und wirtschaftlicher 
Geschäftsführung anfallenden AufWendungen nicht abdecken. 

(2) Über den Zuschuss gemäß Abs. 1 ist zwischen dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation Wld Tectmologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister flir 
Finanzen und der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG ein sechsjllhriger Vertrag 
abzuschließen, in dem der Förderungsgegenstand und die Höhe des insgesamt dafür zu 
gewährenden Zuschusses festzulegen ist. In diesem Vertrag ist insbesondere zu regeln: 

1. der Gegenstand des Zuschusses Wlter Berücksichtigung der Sicherung und der 
laufenden Verbesserung der Qualität der Schieneninfrastruktur und ihrer 
Sicherheit durch die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG, insbesondere bezüglich 
der Strecken, des technischen Ausrüstungsstandes, der Verfugbarkeit und der 
Personalproduktivität; 

2. die Höhe des jährlichen Zuschusses für die Vertragsdauer; 
3. die allgemeinen und besonderen Zuschussbedingungen sowie die 

Zahlungsmodalitäten. 

(3) Grundlage des Vertrages gemäß Abs. 2 bildet insbesondere der von der Ö BB­
Infrastruktur Betrieb AG zu erstellende Wld dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie vorzulegende sechsj ährige Geschäftsplan mit einer genauen 
Beschreibung der Maßnahmen zur bedarfsgerechten und sicheren Bereitstellung der 
Schieneninfrastruktur einschließlich der Zeit- und Kostenpläne sowie der 
Rationalisierungspläne und einer Vorschau der Benützungs- und anderen Entgelte. 

(4) In dem Vertrag gemäß Abs.2 ist weiters vorzusehen, dass die ÖBB­
Infrastruktur Betrieb AG dem Bundesminister filr Verkehr, Innovation und Technologie 
und dem Bundesminister filr Finanzen einen jährlichen Rationalisierungs- und 
Einsparungsplan mit einer halbjährlichen Vorschaurechnung vorzulegen hat, und dass 
mindestens zwei Jahre vor Vertragsablauf über eine Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses in Verhandlungen einzutreten ist. 

Schieneninfrastrukturvorhaben 
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Geltende Fassung 

§ 2. (2) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr überträgt durch 
Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen den 
Osterreichischen Bundesbahnen nach deren Anhörung Schieneninfrastrukturvorhaben, 
wenn nach den vorgegebenen verkehrspolitischen Grundsätzen die Planung und die 
Durchfilhrung der Vorhaben geboten ist, die Durchftlhrung durch die Osterreichischen 
Bundesbahnen erfolgen soll und der Bund ganz oder teilweise die Kosten trägt. Vor 
Erlassung einer Verordnung haben die Osterreichischen Bundesbahnen die Art, den 
Umfang sowie die Kosten- und Zeitpläne der Vorhaben glaubhaft zu machen. 
Bauvorhaben der Osterreichischejl Bundesbahnen, für die vor dem 1. Juli 1996 eine 
eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erteilt wurde, gelten als übertragen. 

§ 2. (3) Die Bereitstellung oder der Ausbau von Schieneninfrastruktur im 
besonderen regionalen Interesse kann davon abhängig gemacht werden, daß 
entsprechende Beiträge zu den Investitions- und Folgekosten geleistet werden. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 43. (1) Die OBB-Infrastroktur Bau AG hat für die Planung und den Bau 
(einschließlich Ersatzinvestitionen) von Schieneninfrastrukturvorhaben einen 
sechsjährigen Rahmenplan zu erstellen, der jahresweise die geplanten Investitionen zu 
enthalten hat. Bei der Erstellung des Rahmenplanes ist jeweils auf jene Festlegungen im 
Generalverkehrsplan Bedacht zu nehmen, welche die Schieneninfrastroktur der OBB­
Infrastruktur Bau AG betreffen. Der Rahmenplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu 
ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. Der Rahmenplan hat 
alle für das Unternehmen entscheidungsrelevanten Informationen, soweit zweckmäßig 
und zutreffend, zu enthalten, insbesondere eine genaue Beschreibung der Projekte, 
Kapazitätsanalysen und Prognosen über die erwarteten Verkehrszuwächse, ferner einen 
Zeitplan mit abschnittsweisen Planungs- und Baufortschritten sowie eine 
Kostenschätzung, eine Kosten-Nutzen-Analyse, ein Betriebsprogramm sowie eine 
Darstellung der mit den Vorhaben erzielbaren Qualität der Schienenin:frastruktur. Zum 
Rahmenplan ist jeweils die Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, Innovation 
und Technologie und des Bundesministers für Finanzen einzuholen. 

(2) Der Bund fördert die Planung und den Bau von Schieneninfrastrukturvorhaben 
gemäß dem sechsjährigen Rahmenplan. Über die Höhe und Form der Mittelzuführung 
durch den Bund für Schieneninfrastrukturvorhaben wird jährlich entschieden; dabei ist 
auszubedingen, dass die OBB-Infrastruktur Bau AG dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Finanzen einen jährlichen 
Rationalisierungs- und Einsparungsplan mit einer halbjährlichen Vorschaurechnung 
vorzulegen hat. 

§ 44. Die Gewährung eines Zuschusses für die Bereitstellung (§ 42) oder die 
Aufnahme in den Rahmenplan für die Planung und den Bau von 
Schieneninfrastrukturvorhaben (§ 43 Abs. 1) im besonderen regionalen Interesse kann 
davon abhängig gemacht werden, dass entsprechende Beiträge von Dritten, insbesondere 
von betroffenen Gebietskörperschaften, zu den Investitions- und Bereitstellungskosten 
geleistet werden. 

Überwachung vertraglicher Verpflichtungen 

§ 45. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bzw. die von 
ihm betraute Schieneninfrastrukturfmanzierungs-Dienstleistungsgesellschaft mbH hat 

1. die Einhaltung der von der ÖBB·Infrastruk1Ur Betrieb AG übernommenen 
vertraglichen Verpflichtungen für die Bereitstellung der Schieneninfrastruktur 
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Geltende Fassung 

§ 2. (6) Für den Zugang zur Schieneninfrastruktur ist an den F ahrwegbetreiber ein 
Benützungsentgelt zu entrichten. Bei dessen Festsetzung ist von den gemäß § 67 
Eisenbahngesetz 1957 festgelegten Kriterien auszugehen und für die jeweiligen 
Benützungsentgeltkategorien und Benützungsentgeltsätze die Zustimmung des 
Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr und des Bundesministers für Finanzen 
einzuholen. Die Berechnung und Einhebung der Benützungsentgeltsbeträge selbst 
obliegt dem Fahrwegbetreiber, dem die über den gemäß Abs. 7 abzuführenden Teil der 
Benützungsentgelte hinaus erzielten Erlöse aus der Benützung und Verwertung der 
Schieneninfrastruktur verbleiben. 

§ 3. (1) Für die Bestellung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch den 
Bundesminister ftl.r öffentliche Wirtschaft und Verkehr naclJ. der Verordnung (EWG) Nr. 
1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 in der Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 
1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991 hat der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen einen 

Vorgeschlagene Fassung 
zu überwachen, 

2. die Einhaltung des Rabmenplanes für die Planung und den Bau von 
Schieneninfrastrukturvorhaben zu überwachen und 

3. die finanzielle Abwicklung der Zuschussverträge zu besorgen. 
Die hiezu erforderlichen Vorausselz!.!ngen, insbesondere die Vorlage von laufenden 
Tätigkeitsberichten einschließlich der Planerfullung hinsichtlich Zeit und Kosten, ist in 
den Verträgen zu regeln bzw. bei der Zustimmung zum Rahmenplan festzulegen. 

Beniltzungsentgelte und sonstige Entgelte 

§ 46. Die rur den Zugang zur Schieneninfrastruktur festzulegenden 
Benützungsentgeltkategorien und Benützungsentgeltsätze und die für die 
Zurverfilgungstellung sonstiger Leistungen festzulegenden Kategorien und Sätze 
sonstiger Entgelte bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie. 

Erforderliche Mittel, Bundeshaftung 

§ 47. ( l) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie gemeinsam mit dem Bundesminister ft'tr Finanzen, hat dafilr zu sorgen, 
dass der OBB·Infrastruktur Betrieb AG die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur 

Aufrechterhaltung ihrer Liquidität und des Eigenkapitals gemäß dem genehmigten 
Geschäftsplan (§ 42 Abs. 3) und der ÖBB-Infrastruktur Bau AG die zur Erfilllung ihrer 
Aufgaben und zur Aufrechterhaltung ihrer Liquidität und des Eigenkapitals gemäß dem 
genehmigten Rabmenplan (§ 43 Abs. 1) erforderlichen Mittel zur Verft1gung stehen. 

(2) Der Bund übernimmt zur Finanzierung von Schieneninfrastrukturfur Anleihen, 
Darlehen und Kredite und sonstige Kreditoperationen der OBB·In:frastruktW' Bau AG 
eine Haftung gemäß § 66 Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986. 

§ 48. Für die Bestellung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen dW'ch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie nach der Verordnung (EWG) 
Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 in der Fassung der Verordnung (EWG) 
Nr.1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991 hat der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
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Geltende Fassung 
mehrj ährigen Bestellrahmen festzulegen. 

§ 3. (2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat alljährlich 
dem Nationalrat einen Bericht über die von ihm bestellten gemcinwirtschaftlichcn 
Leistungen und die eingetretenen Veränderungen vorzulegen. 

§ 19. (1) Auf das Unternehmen Osterreichische Bundesbahnen finden auch 
Anwendung 

1 .  die dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher Bestimmungen eingeräumten 
abgabenrechtlichen Begünstigungen, 

§ 19. (1) Auf das Unternehmen Osterreichische Bundesbahnen fmden auch 
Anwendung 

2. die Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2,26 Abs. 2 und 29 Abs. 1 zweiter Satz des 
Eisenbahngesetzes 1957 

2. Abschnitt 

Übernahme der Bediensteten und der Ruhe- und 

Versorgungsgenußempfänger 

§ 21. CI) Das Unternehmen Osterreichische Bundesbahnen setzt die Rechte und 
Pflichten des Bundes gegenüber den aktiven Bediensteten und den Empfängern von 
Ruhe- und Versorgungsgenüssen fort. Der Bund hat wie ein Ausfallsburge (§ 1356 
ABGB) jedem aktiven Bediensteten, der sich zum Stichtag 31. Dezember 1992 in einem 
Dienstverhältnis zum BundIWirtschaftskörper Osterreichische Bundesbahnen befunden 
hat, für die Befriedigung seiner aus dem Dienstverhältnis zum Unternehmen 

Vorgeschlagene Fassung 
einen mehrjährigen Bestc1lrahmcn festzulegen. 

Bericht an den Nationalrat 

§ 49. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat alljährlich 
dem Nationalrat einen Bericht über die von ihm bestellten gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen und die eingetretenen Veränderungen vorzulegen. 

§ 50. (1) Für die in diesem Bundesgesetz geregelten Gründungs-, Umgründungs-, 
Verschmelzungs- und Umwandlungsvorgänge sind keine bundesgesetzlich geregelten 
Abgaben zu entrichten. 

(2) Auf die OBB-Infrastruktur Bau AG und die OBB-Infrastruktur Betrieb AG 
fmden auch die dem Bund auf Grund bundesgesetz1icher Bestimmungen eingeräumten 
abgabenrechtlichen Begünstigungen Anwendung. 

Konzessionsfreiheit 

§ 51. (1) Zum Bau und zum Betrieb von Haupt- und Nebenbahnen bedarf die 
OBB-Infrastruktur Betrieb AG keiner Konzession nach dem Eisenbahngesetzes 1957. 

(2) Die OBB-Infrastruktur Bau AG bedarf keiner Konzession nach dem 
Eisenbahngesetz 1957, soweit sie in Erfüllung ihrer Aufgaben (§ 3 1) tätig ist. Für die 
Planung und den Bau neuer Schieneninfrastrukturvorhaben kommen ihr die Rechte und 
Pflichten eines Eisenbahnunternehmens zu. 

7. Teil 
Bedienstete, Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 

Übernahme der Bediensteten und der Ruhe- und 
Versorgungsgenussempfänger 

§ 52. ( 1) Das Unternehmen Osterreichische Bundesbahnen und mit 
Rechtswirksamkeit der angeordneten Spaltungs- und Umwandlungsvorgänge die OBB­
Holding AG und die im 3. Teil dieses Bundesgesetzes angeführten ('JeSellschaften setzen 
die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den aktiven Bediensteten und den 
Empfängern von Ruhe- und Versorgungs genüssen fort. Der Bund hat wie ein 
Ausfallsburge (§ 1356 ABGB) jedem aktiven Bediensteten, der sich zum Stichtag 31 . 
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Geltende Fassung 
Österreichische BWldesbahnen erwachsenden Fordenmgen bis zu dem im nachfolgenden 
Satz festgelegten Betrag zu haften. Die Höhe der Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, 
der sich zum Stichtag 31. Dezember 1992 aus dem fur den aktiven Bediensteten 
maßgeblich gewesenen BesoldWlgsverhältnis Wlter Berücksichtigung seiner 
Verwendung zu diesem Zeitpunkt ZUZüglich der in diesem Besoldungsverhältnis 
vorgesehenen regelmäßigen Vorrtlckungen ergibt. Diese Haftung gilt fiir jene 
Bediensteten, die in ein Arbeitsverhältnis zu den Osterreichischen Boodesbahnen nach 
den Rechtsgfillldlagen fur neu eintretende Bedienstete übergetreten sind, nur fur die bis 
zum Zeitpunkt dieses Übertrittes entstandenen Forderungen aus dem Dienstverhältnis 
zum Unternehmen Österreichische Bundesbahnen. 

(2) Der Bund trägt den Pensionsaufwand für die Ruhe- und 
Versorgungsgenußempfänger der Österreichischen Bundesbahnen in jenem Ausmaß, 
das auf Grund der Umsetzung der Maßnahmen gemäß Abs. 6 nachvollziehbar ist. 

(3) Die Österreichischen Bundesbahnen haben an den Bund monatlich einen 
Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. Dieser Beitrag beträgt 26% des 
Aufwandes an Aktivbezügen fur Bundesbahnbeamte und erhöht sich ab 1. Jänner 2003 
jährlich um 0,13 Prozentpunkte bis zu einem Betrag in Höhe von 30% des Aufwandes 
an Aktivbezügen für Blllldesbahnbeamte. 

(3a) bis (4a) ... 

(4b) Die Pensionsbeiträge verbleiben beim Unternehmen Österreichische 
Boodesbahnen, die Pensionssicherungsbeiträge sind an den Bund abzuführen. 
Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeitrll.ge lllld Pensionssicherungsbeiträge sind nicht 
zurückzuzahlen. 

Vorgeschlagene Fassung 
Dezember 1992 in einem Dienstverhältnis zum BlllldIWirtschaftskörper Österreichische 
Boodesbahnen befunden hat, fur die Befriedigung seiner aus dem Dienstverhältnis zum 
Unternehmen Österreichische Bundesbahnen und mit Rechtswirksamkeit der 
angeordneten Spaltilllgs- ood Umwandlllllgsvorgange für die Befriedigung seiner aus 
dem Dienstverhältnis zur ÖBB-Holding AG lllld den im 3. Teil dieses Blllldesgesetzes 
angeführten Gesellschaften erwachsenden F orderilllgen bis zu dem im nachfolgenden 
Satz festgelegten Betrag zu haften. Die Höhe der Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, 
der sich zum Stichtag 31. Dezember 1992 aus dem rur den aktiven Bediensteten 
maßgeblich gewesen(,'1l Besoldungsverhältnis unter Berücksichtigung seiner 
Verwendoog zu diesem Zeitpunkt ZUZüglich der in diesem Besoldllllgsverhältnis 
vorgesehenen regelmäßigen Vorrückungen ergibt. Diese Haftung gilt rur jene 
Bediensteten, die in ein Arbeitsverhältnis ZU den Österreichischen Bundesbahnen nach 
den Rechtsgfillldlagen fur neu eintretende Bedienstete übergetreten sind, nur fur die bis 
zum Zeitpunkt dieses übertrittes entstandenen Forderungen aus dem Dienstverhältnis 
zum Unternehmen Österreichische Bundesbahnen. 

(2) Der Blllld trägt den Pensionsaufwand für die Ruhe- lllld 
Versorgungsgenussempfanger der Österreichischen Bundesbahnen und mit 
Rechtswirksamkeit der angeordneten Spaltilllgs- und Umwandlungsvorgange für die 
Ruhe- und Versorgungsgenussempfanger der ÖBB-Holding AG ood der im 3. Teil 
dieses Boodesgesetzes angeführten Gesellschaften in jenem Ausmaß, das auf Gnmdder 
Umsetzung der Maßnahmen gemäß Abs. 6 nachvollziehbar ist. 

(3) Die Österreichischen Blllldesbahnen ood mit Rechtswirksamkeit der 
angeordneten Spaltilllgs- lllld Umwandlllllgsvorgll.nge die ÖBB-Holding AG lllld die im 
3. Teil dieses Bundesgesetzes angeführten Gesellschaften, haben an den Blllld monatlich 
einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. Dieser Beitrag beträgt 
26% des Aufwandes an Aktivbezügen für Blllldesbahnbeamte lllld erhöht sich ab 
1. Janner 2003 jährlich um 0,13 Prozentpunkte bis zu einem Betrag in Höhe von 30% 
des Aufwandes an Aktivbezügen für Bundesbahnbeamte. 

(3a) bis (4a) ... 

(4b) Die Pensionsbeiträge verbleiben beim Unternehmen Österreichische 
Bundesbahnen ood mit Rechtswirksamkeit der angeordneten Spaltllllgs- und 
Umwandloogsvorgange bei der ÖBB-Holding AG ood den im 3. Teil dieses 
Boodesgesetzes angeführten Gesellschaften. Die Pensionssicherungsbeiträge sind an den 
Bood abzufuhren. Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge und 
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Geltende Fassnng 

(5) bis (6) ... 

3. Abschnitt 

Dienst-, Besoldungs- und Pensions recht 

§ 22. (1) bis (5) ... 

§ 24. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 1 Abs. 2 Satz 2 
und § 19 Abs. 3 und 5 der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz, hinsichtlich § 2 Abs.2, 4 und 6, § 3 
Abs. 1 sowie § 17 der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 18, § 19 Abs. 1 Z 1 
und 3, § 19 Abs. 2 und 4 und § 21 Abs. 1 zweiter bis vierter Satz der Bundesminister für 
Finanzen, hinsichtlich § 21 Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. 

§ 25. (1) bis (9) ... 

(10) 

Vorgeschlagene Fassung 
Pensionssicherungsbeiträge sind nicht zurückzuzahlen. 

(5) bis (6) ... 

Dienst-, Besoldungs- und Pensions recht 

§ 53. (1) bis (5) ... 

§ 55. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 42 Abs. 2, § 43 
und § 47 Abs. 1 der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 47 Abs. 2, § 50 und 
§ 52 Abs. I zweiter bis vierter Satz der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 52 
Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, hinsichtlich der übrigen 
Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut. 

§ 56. (1) bis (9) ... 

(10) § 42 bis § 45 samt Oberschriften und § 47 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxxl200x treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. Die Verordnungen des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, mit denen den 
Osterreichischen Bundesbahnen Schieneninfrastrukturvorhaben zur Planung, zur 

Planung und Durchführung oder zur Durchführung übertragen worden sind, treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetzes 

Unternehmenszweck 

§ 1. Für Zwecke der Finanzierung der Investitionen in die Schieneninfrastruktur 
(§ 1 Oa Eisenbahngesetz 1957) der Hauptbahnen und Nebenbahnen (Regionalbahnen) ist 
eine Kapitalgesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem 
Stammkapital von mindestens 726 728 Euro mit Sitz in Wien zu errichten, welche die 
Bezeichnung "Schieneninfrastrukturfmanzierungs-Gesellschaft mbH", im folgenden 
Gesellschaft genannt, ftlhrt, deren Anteile zumindest zu 51 % dem Bund vorbehalten 
sind. 

§ 3. Der Gesellschaft obliegt 

1. die Finanzierung von Schieneninfrastrukturinvestitionen, 

Aufgaben 

§ 3. (I) Der Schieneninfrastrukturfmanzierungs-Dienstleistungsgesellschaft mbH 
obliegt insbesondere: 

1 der Abschluss von PPP-Verträgen mit Dritten über die Mitfmanzierung, 
Errichtung einschließlich der Verwertung von Schieneninfrastruktur (public­
Private-Partnership-Modell), wobei im Falle, dass Zahlungsverpflichtungen 
durch die Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Dienstleistungsgesel1schaft mbH 
eingegangen werden, vorher das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bundesminister fur Finanzen 
herzustellen ist; 

2. die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchfühn.m.g von Zuschussvertrllgen 
gemäß § 42 Bundesbahngesetz und der sechsj ähri gen Rahmenplanung gemäß § 
43 Bundesbahngesetz, insbesondere bei der Zahlungsabwicklung, und 
Mitwirkung bei der Kontrolle im Bereich der Finanzierung der 
Schieneninfrastruktur sowie die Überwachung vertraglicher Verpflichtungen 
gemäß § 45 Bundesbahngesetz und § 3b des Bundesgesetzes zur Errichtung 
einer "Brenner Eisenbahn GmbH"; 
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Geltende Fassung 

4. die Mitwirkung an und der Abschluß von Verträgen mit Dritten über die 
Mitfinanzierung, Errichtung bzw. Verwertung von Schieneninfrastruktur. 
wobei im Falle, daß Zahlungsverpflichtungen durch die Gesellschaft 
eingegangen werden, vorher das Einvernehmen mit dem Bundesminister :fur 
Wissenschaft und Verkehr und dem Bundesminister :fur Finanzen herzustellen 
ist, 

5. die Besorgung aller Geschäfte und Tätigkeiten, die der diskriminierungsfreien 
Entwicklung und Verbesserung des Eisenbahnwesens sowie neuer 
Eisenbahntechnologien auf dem Schienennetz dienen, sowie alle damit 
zusammenhängenden Geschäfte und Tätigkeiten, die das Ergebnis der 
Gesellschaft verbessern helfen. 

§ 3a. (1) Die Schieneninfrastrukttuiinanzierungs-Gesellschaft hat unbeschadet der 
Bestimmungen der §§ 5 und 6 die Finanzierung der Planung und des Baues von 
Eisenbahnen gemäß dem Hochleistungsstreckengesetz, BGBl. Nr. 135/1989. bis zu 

einem Kostenbetrag in Höhe bis zu 1 671 475 185 Euro zu übernehmen. 

Vorgeschlagene Fassung 
3. die Besorgung aller Geschäfte und Tätigkeiten, die der diskriminierungsfreien 

Entwicklung und Verbesserung des Eisenbahnwesens sowie neuer 
Eisenbahntechnologien auf dem Schienennetz dienen, sowie alle damit 
zusammenhängenden Geschäfte und Tätigkeiten, die das Ergebnis der 
SchieneninfrIL'ltrukturfinanzierungs-Dienstleistungsgesellschaft mbH 
verbessern helfen; 

4. nach Übertragung durch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die Aufgabe 
einer Zuweisungsstelle gemäß dem 6. Teil des Eisenbahngesetzes 1957; 

5. die Geschäftsführung der Sachverständigenkommission gemäß § 48 Abs. 4 
Eisenbahngesetz 1957. 

(2) Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Informationen sind von den 
betreffenden Gesellschaften zeitgerecht und vollständig an die 
Schieneninfrastrukturfmanzierungs-Dienstleistungsgesellschaft mbH zu übermitteln. 
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Geltende Fassung 

(2) Die bis zur Kundmachung des Infrastrukturfinanzienmgsgesetzes 1997, BGBI. I 
Nr, 113/1997, von der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-F inanzierungs-Aktiengesellschaft eingegangenen Verpflichtungen aus 
Kreditoperationen und Wahrungstauschverträgen in der gesetzlichen Definition des § 65 
BHG 1986 in der jeweils geltenden F asSWlg aus Kreditoperationen zur Finanzierung von 
Eisenbahn-Hochleistungsstrecken gemäß Artikel VII des Bundesgesetzes vom 8. 
Oktober 1982, BGBl. Nr. 591/1982 in der geltenden Fassung, mit der eine Autobahnen­
Wld Schnellstraßen-finanzierungs-Aktiengesellschaft errichtet wird, gehen mit 
Inkrafttreten des Infrastrukturfinanzierungsgesetzes 1997, BGB!. I Nr. 113/1997 , auf die 
Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft über. Hiezu werden die in der Anlage 
zum Jahresabschluß der Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesell­
schaft zum 31. Dezember 1996 im VerrechnWlgskreis ,Eisen­
bahn-Hochleistungsstrecken' ausgewiesenen Forderungen an den BWld der 
Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft zugeordnet. Diese Forderungen 
zuzüglich der ab 1. Jänner 1997 neu begründeten Forderungen an den BWld Wld andere 
Vertragspartner und abzüglich der ab 1, Jänner 1997 geleisteten Bundeszuschüsse, 
jeweils soweit sie dem VerrechnWlgskreis .Eisenbahnhochleistungsstrecken' ZllZI.IZählen 
sind. gehen auf die Schieneninfrast:ruk:turfinanzierungs-Gesellschaft von Gesetzes wegen 
mit Inkrafttreten des Infrastrukturfinanzierungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 113/1997, 
über. Soweit der BWld :für diese Verpflichtungen der Autobahnen- Wld 
Schnellstraßen-finanzierungs-Aktiengesellschaft bereits Haftungen übernommen hat, 
bleiben diese im bisherigen Ausmaß bestehen und sind auf den in Abs. 4 festgesetzten 
Haftungsrabmen anzurechnen. 

( 3) Für die zur ErftlllWlg der Aufgaben gemäß Abs. 1 Wld 2 erforderlichen 
Kreditoperationen der Schienenin:frastrukturfinanzierungs-Gesellschaft Wld 
HaftWlgsübemahmen des BWldes gelten die BestimmWlgen des Artikels II §§ 5 und 6 
des BWldesgesetzes vom 8. Oktober 1992, BGB!. Nr. 591/1982 in der geltenden 
FassWlg, mit dem eine Autobahnen- Wld Schnellstraßen-Finanziel"Wlgs-Aktiengesell­
schaft errichtet wird, sinngemäß . 

(4) Der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Gegenwert) der HaftWlgen gemäß 
Abs. 1 darf 1671475 185 Euro an Kapital und 1671475 185 Euro an Zinsen Wld 
Kosten nicht übersteigen. 

(6) Die Gesellschaft ist kein Kreditinstitut nach § 1 Abs. 1 des Bankwesengesetzes 
BGB!. Nr. 532/1993 in der jeweils geltenden Fassung. 

Vorgeschlagene Fassung 
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Geltende Fassung 

§ 3b. (1) Die Schleneninfrastrukturfmanzierungs-Gesellschaft hat der mit Hoch­
leistungsstreckengesetz, BGBL Nr. 135/1989, eingerichteten Gesellschaft, soweit diese 
mit Planung und Bau von Hochleistungsstrecken betraut ist, gemäß § 3a die notwendigen 
Mittel auf Grund der mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen genehmigten Bauzeit- und 
Kostenpläne bzw. Finanzierungspläne nach Bedarfzuzuweisen. 

(2) Die in Abs. 1 bezeichnete Gesellschaft hat im Wege der 
Schleneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Verkehr bezUglichjener Hochleistungsstrecken, mit deren Planung und Errichtung 
sie betraut ist, rechtzeitig Bauzeit- und Kostenpläne zur Genehmigung vorzulegen. Die 
Schleneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft hat dem Bundesminister für Finanzen 
jährlich bis 30. Juni detaillierte Finanzierungspläne für das Folgejahr vorzulegen. 

(3) Die Verwendung der Gelder ist gegenüber der Schleneninfra­
strukturfinanzierungs-Gesellschaft nachzuweisen. 

Eigentütnervertreter 

§ 4. Die Verwaltung der Anteilsrechte namens des Bundes obliegt dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Dieser ist berechtigt, der 
Gesellschaft allgemeine Anweisungen über die Durchführung ihrer Aufgaben im Sinne 
dieses Bundesgesetzes zu erteilen und Auskünfte über ihre Tätigkeit zu verlangen. Der 
Gesellschaftsvertrag hat die Organe zur Durchführung solcher Anweisungen und zur 
Auskunftserteilung zu verpflichten. 

Finanzierungsbestimmungen 

§ 5. (l) Die Mittel der Gesellschaft werden aufgebracht: 

1. durch den jährlichen gemaß § 2 Abs. 7 Bundesbahngesetz 1992 zu leistenden 
Teil der Benützungsentgelte� 

2. durch Aufuahme von Anleihen, Darlehen, Krediten und sonstigen 
Kreditoperationen in in- und ausländischer Währung einschließlich 
Währungstauschverträgen. 

3. durch Zahlungen aus Verträgen gemaß § 3 Z 4; 

Vorgeschlagene Fassung 

Verwaltung der Anteilsrechte 

§ 4. Die Verwaltung der Anteilsrechte an der Schieneninfrastrukturfinanzierungs­
Dienstleistungsgesellschaft mbH namens des Bundes obliegt dem Bunde�minister für 
Verkehr, Innovation und Technologie. Dieser ist berechtigt, der 
Schleneninfrastrukturfmanzierungs-Dienstleistungsgesellschaft mbH allgemeine 
Anweisungen über die Durchführung ihrer Aufgaben im Sinne dieses Bundesgesetzes zu 

erteilen und Auskünfte über ihre Tätigkeit zu verlangen. Der Gesellschaftsvertrag hat die 
Organe zur Durchführung solcher Anweisungen und zur Auskunftserteilung zu 
verpflichten. 

Finanzierungs- und Abrechnungsbestimmungen 

§ 5. (1) Die Schlencninfrastrukturfmanzierungs-Dienstleistungsgesellschaft mbH 
fmanziert vertraglich vereinbarte Zahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 1. 
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Gehende Fassung 

4. durch Zahlungen von im jeweiligen Bundesfinanzgesetz für Zwecke dieser 
Gesellschaft veranschlagten Mitteln; 

5. durch Rückflüsse aus gewahrten Darlehen und sonstigen Krediten 
einschließlich Zinsen und durch Erträgnisse veranlagter Gesellschaftsmittel; 

6. durch Beitrage Dritter, wie zum Beispiel aus Mitteln der EU oder regionaler 
Gebietskörperschaften; 

7. durch sonstige Zuwendungen und Erträgnisse. 

(2) Die Gesellschaft hat für den sich aus der Besorgung ihrer Geschäfte ergebenden 
Personal- und Sachaufwand aus den Einnahmen gemäß Abs. 1 selbst aufzukommen. 

§ 7. Für aufgenommene Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige 
Kreditoperationen gemäß § 5 Abs. lZ2 haftet die Republik Österreich, wenn für deren 
Aufuahme die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen erteilt wurde. 

Mittelverwendung 

§ 8. (1) Die Gesellschaft finanziert 
1. Investitionen der Österreichischen Bundesbahnen, die gemäß § 2 Abs. 2 des 

Bundesbahngesetzes 1992 in der Fassung dieses Bundesgesetzes den 
Osterreichischen Bundesbahnen übertragen wurden, 

2. Investitionen der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG, die gemäß § 8 Abs. 1 
des Hochleistungsstreckengesetzes der Eisenbahn-Hochleistungs.�en-AG 
übertragen wurden, 

3. Investitionen der Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft, die dieser gemäß § 3 des 
Bundesgesetzes zur Errichtung einer Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft 
übertragen wurden, 

4. vertraglich vereinbarte Zahlungen gemaß § 3 Z 4. 

(2) Die Finanzierung und Abrechnung erfolgt vorhabensbezogen. 

Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Finanzierung und Abrechmmg erfolgt vorhabensbezogen. Die gemäß § 3 
Abs. I Z 1 betroffenen Vertragspartner der Schieneninfrastrukturfmanzierungs­
Dienstleistungsgesellschaft mbH haben die Verwendung der erhaltenen Finanzmittel 
ordnungsgemäß nachzuweisen. Die Durchfil.hrung im Einzelfall ist vertraglich zu regeln. 

(3) Für aufgenommene Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige Kreditoperationen 
in in- und ausländischer Währung einschließlich Währungstauschverträgen haftet die 
Republik Österreich, wenn für deren Aufnahme die Zustimmung des Bundesministers 
für Finanzen erteilt wurde. 
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Geltende Fassung 

(3) Die gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 finanzierten Unternehmen sind verpflichtet, bis 
spätestens 30. Juni des Folgejahres die Vernrendung der erhaltenen Finanzmittel 
ordnungsgemäß nachzuweisen und der Gesellschaft Rechnung zu legen. In allen übrigen 
Fällen sind dieser Nachweis und die Rechnungslegung vertraglich zu regeln. 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, über die Verwendung der Mittel eine Kontrolle 
auszuüben. Dazu ist der Gesellschaft seitens der Osterreichischen Bundesbahnen, der 
Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG und der Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft in die 
mit der Mittelverwendung zusammenhängenden Geschäftsbücher und sonstigen 
Unterlagen Einsicht zu gewähren. In allen übrigen Fällen ist diese Einsichtnahme 
vertraglich zu regeln. Die Gesellschaft hat dem Bundesminister für öffentlichc 
Wirtschaft und Verkehr jährlich über die Ergebnisse der Kontrolle zu berichten. 

Ergänzende Bestimmungen 

§ 9. Das jeweilige Guthaben der Gesellschaft ist nutzbringend anzulegen. 

§ 10. Die Gesellschaft ist von bundesgesetz1ichen Abgaben mit Ausnahme der 
Umsatzsteuer, von den Bundesverwaltungsabgaben sowie den Gerichts- und 
Justizverwaltungsabgaben befreit, soweit sich diese Abgaben und Gebühren aus der 
Erfüllung der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben der Gesellschaft ergeben. 
Diese Befreiung bezieht sich auch auf sämtliche Gebühren, die aus dem Abschluß von 
Verträgen gemäß § 3 Z 4 und § 5 Abs. I Z 2 resultieren. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 3 Z 4,5 
Abs. 1, 6 Abs. I und 2 der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 3a und b, § 6 Abs. 3 
sowie §§ 7, 10 und lIder Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der übrigen Be­
stimmungen der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr betraut. 

§ 13. (1) bis (2) ... 

Vorgeschlagene Fassung 

Befreiung von Abgaben 

§ 10. (1) Die Schieneninfrastrukturfmanzierungs-DienstleistungsgesellschaftmbH 
ist von bundesgesetzlichen Abgaben mit Ausnahme der Umsatzsteuer, von den Bun­
desverwaltungsabgaben sowie den Gerichts- und Justizvernraltungsabgaben befreit, 
soweit sich diese Abgaben und Gebühren aus der Erfüllung der in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen Aufgaben dieser Gesellschaft ergeben. Diese Befreiung bezieht sich auch 
auf sämtliche Gebühren, die aus dem Abschluss von Verträgen gemäß § 3 Abs. I Z 1 
resultieren. 

(2) Die Befreiung gemäß Abs. 1 bezieht sich auch auf die in diesem Bundesgesetz 
vorgesehene Spaltung. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 5 Abs. 3 und 
§ 10 der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 3 Abs. 1 Z 1 und des § 6 der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 11 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie betraut. 

§ 13. (I) bis (2) .. 
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Geltende Fassung Vorgesclllagene Fassung 

(3) § 2 samt Überschrift, § 3 samt Überschrift, § 4 samt Überschrift, § 5 samt 
Überschrift, § 6 samt Überschrift, § 10 samt Überschrift und § 12 in der F asSWlg des 
Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxxl200x treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. Mit Ablauf des 
31. Dezember 2004 treten die §§ 1, 3a, 3b, 7, 8 samt Überschrift und 9 samt Überschrift 
außer Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Hochleistungsstreckengesetzes 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses BWldesgesetzes sind hinsichtlich § 1 die 
Bundesregierung, hinsichtlich § 2 der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 8, 
§ 8a und § 11 der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, im übrigen der Bundesminister für Wissenschaft und 
Verkehr betraut. 

§ 16 • . . , 

§ 17. (1) bis (2) ... 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 1 die 
Bundesregierung, im Übrigen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie betraut. 

§ 16. (1) ... 

(2) Die Hochleistungsstrecken oder die Teile derselben, die der Eisenbahn­
Hochleistungsstrecken-AG durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie nach diesem Bundesgesetz zur Planung und zum Bau oder 
zum Bau übertragen worden sind, diese Planung, Planung und Bau oder Bau nicht bis 
spätestens 31. Dezember 2004 abgeschlossen sein wird, sind spätestens bis Ablauf des 
30. Juni 2004 in den für die Jahre 2005 bis 2010 zu erstellenden Rahrnenplan gemäß 
§ 43 des Bundesbahngesetzes aufzunehmen. 

§ 17. Cl) bis (2) ... 

(3) § 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxxl200x tritt mit 
1. Jänner 2005 in Kraft.. Abschnitt 11 (Überschrift, §§ 7 bis 14) und die Verordnungen 
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Übertragung der 
Planung und des Baues von Hochleistungsstrecken oder von Teilen derselben an die 
Eisenbahn-Hochlcistungsstecken-AG treten mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer 
Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 

Änderung des Bundesgesetzes zur Errichtung einer "Brenner Eisenbahn GmbH" 

§ 1. ( l )  Für die Planung und den Bau der Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei 
Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am Brenner ist eine Kapitalgesellschaft in Fonn einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 363 364 Euro, dem 
Finnenwortlaut "Brenner Eisenbahn GmbH" - im folgenden als Gesellschaft bezeichnet 
- und dem Sitz in Innsbruck zu errichten, deren Anteile dem Bund zu mindestens 51 % 
vorbehalten sind. 

(2) ... 

(3) Die Gesellschaft ist überdies berechtigt, im Zusammenhang mit durch 
Verordnung übertragenen Aufgaben ergänzende Projekte und Projektsteile zu planen 
und zu bauen, sofern hiefur die Kostentragung sichergestellt ist. 

§ 2. Die Verwaltung der Anteilsrechte namens des Bundes obliegt dem 
Bundesminister fur Wissenschaft und Verkehr. Dieser ist berechtigt, der Gesellschaft 
allgemeine Anweisungen über die DurchfUhrung ihrer Aufgaben im Sinne dieses 
Bundesgesetzes zu erteilen und Auskünfte über ihre Tätigkeit zu verlangen. Der 
Gesellschaftsvertrag hat die Organe zur DurchfUhrung solcher Anweisungen und zur 

Auskunftserteilung zu verpflichten. 

§ 3. CI) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr hat nach Herstellung 
des Einvernehmens mit dem Bundesminister fur Finanzen der Gesellschaft die Planung 
und den Bau der Hochleistungsstrecke Staats grenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze 
arn Brenner oder von Teilen derselben durch Verordnung zu übertragen, wenn 

1. deren DurchfUhrung nach den vorgegebenen verkehrspolitischen Grundsätzen 
geboten ist, und 

§ 1. (1) Für die Planung und den Bau der Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei 
Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze arn Brenner ist eine Kapitalgesellschaft in Fonn einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 363 364 Euro, dem 
Finnenwortlaut "Brenner Eisenbahn GmbH" - im folgenden als Gesellschaft bezeichnet 

und dem Sitz in Innsbruck zu errichten. 

(2) ... 

(3) Die Gesellschaft ist überdies berechtigt, im Zusammenhang mit der Planung 
und dem Bau der Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck­
Staatsgrenze arn Brenner oder von Teilen derselben, wenn diese Gegenstand eines 
Zuschussvertrages gemäß § 3 sind, ergänzende Projekte und Projektsteile zu planen und 
zu bauen, sofern hiefür die Kostentragung durch Dritte sichergestellt ist 

(4) Die Gesellschaft ist überdies berechtigt, Schieneninfrastruktur fur Dritte zu 
planen und zu bauen, sofern hiefur die Kostentragung durch Dritte sichergestellt ist. 

Planung und Bau 

§ 3. Der Bund fördert die Planung und den Bau der Hochleistungsstrecke 
Staats grenze bei Kufstein-Innsbruck -Staatsgrenze arn Brenner oder von Teilen derselben 
durch Zuschüsse, die vorn Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen und der Gesellschaft vertraglich zu 

vereinbaren sind, wenn 

1 .  deren Durchführung nach den vorgegebenen verkehrspolitischen Grundsätzen 
insbesondere des C'reneralverkehrsplanes geboten ist, und 
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Geltende Fassung 

2. dies im Interesse insbesondere einer wirtschaftlichen und zügigen 
Durchfuhrung liegt. 

(2) Vor Erlassung einer Verordnung zum Bau der Hochleistungsstrecke 
Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am Brenner oder von Teilen derselben 
ist ein Beschluß der Bundesregierung über das gemeinwirtschaftliche Interesse an der 
vorgesehenen Übertragung zum Bau einzuholen. 

(3) Eine Verordnung nach Abs. 1 bzw. Abs. 2 hat jedenfalls den Umfang der 
Planungs- bzw. Bawnaßnahmen, die der Gesellschaft übertragen werden, festzulegen. 
Eine Verordnung nach Abs. 2 hat überdies einen Bauzeit- und Kostenrahmen zu 
enthalten. 

(4) Liegen vor Erlassung einer Verordnung zum Bau der Hochleistungsstrecke 
Staats grenze bei Kufstein-Innsbruck -Staatsgrenze am Brermer oder voo Teilen derselben 
die zum Bau erforderlichen behördlichen Genehmigungen noch nicht vor, so kann der 
Bauzeit· und Kostenrahmen nach Vorliegen dieser Genehmigungen in einer gesonderten 
Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr nach Herstellung des 
Einvernehmens mit dem Bundesminister für Finanzen festgesetzt werden. Von der 
Gesellschaft ist ein Bauzeit- und Kostenplan einzuholen. 

Vorgeschlagene Fassung 

2. dies im Interesse insbesondere einer wirtschaftlichen und zügigen 
Durchfuhrung liegt. 

(2) Die Gesellschaft hat dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie für die Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck­
Staats grenze am Brenner oder von Teilen derselben von sich aus oder über Anfordenmg 
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie alle für eine 
Investionsentscheidung erforderlichen Unterlagen, soweit zweckmäßig und zutreffend, 
insbesondere eine genaue Beschreibung des Projektes, Kapazitätsanalysen und 
Prognosen über die erwarteten Verkehrszuwächse, ferner einen Zeitplan mit 
abschnittsweisen Planungs- und Baufortschritten sowie eine Kostenschätzung , eine 
Kosten-Nutzen-Analyse, ein Betriebsprogramm und eine Darstellung der mit dem 
Vorhaben erzielbaren Qualität der SchieneninfrastrUktur vorzulegen. Der Gegenstand 
und die Höhe des erforderlichen Zuschusses ist in Einzelverträgen zu vereinbaren. 

(3) In den zwischen dem Bundesminister für Verkehr, Innovation tmd Technologie 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der Gesellschaft 
abzuschließenden Vertrag über den Zuschuss zum Bau der Hochleistungsstrecke 
Staats grenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am Brermer oder von Teilen derselben 

. ist das Unternehmen als Vertragsparmer einzubinden, an das die Gesellschaft die zu 
bauende Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am 
Brenner oder zu bauende Teile derselben zum Betrieb und zur Erhaltung zu übergeben 
hat. Dabei ist auch eine allfll.llige Kostenbeteiligung eines Dritten (public-Private­
Partnership-Modell) und eine allfll.llige Kostenersatzpflicht des übernehmenden 
Unternehmens festzulegen; letzteres gilt auch dann, wenn fur dieses Unternehmen ein 
Zuschuss für die Bereitstellung (einschließlich des Betriebes) zu gewähren ist. 
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Geltende Fassung 

§ 4. Der Bund hat der Gesellschaft die Kosten der Planung und des Baues für die 
ihr nach § 3 übertragene Strecke bzw. übertragenen Streckenteile sowie den daraus 
erwachsenden Personal- und Sachaufwand einschließlich Kosten für die Nutzung und 
den Erwerb von Grundflächen nach § 6 zu ersetzen, soweit diese Kosten nicht von 
Dritten getragen werden. Die Gesellschaft hat hierzu im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr und dem Bundesminister für Finanzen 

einen jllhrlichen Finanzplan zu erstellen. Auf die Kosten sind der Gesellschaft die 
notwendigen Vorschüsse zu leisten. 

§ 6. (1) Die Gesellschaft ist berechtigt, die zur Planung oder zum Bau der 
Hochleistungsstrecke Staats grenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am Brenner 
oder von Teilen derselben benötigten Grundstücke der Eisenbahninfrastruktur gemäß 
§ 2 Bundesbahngesetz 1 992 ohne Entrichtung eines Entgeltes zu benützen. Für diese 
Benützung ist jedoch von der Gesellschaft ein Entgelt, das mittels SChätzung nach den 
Grundsätzen der §§  4 und 8 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1 954 zu bemessen ist, 
zu entrichten, wenn die Hochleistungsstrecke Staats grenze bei Kufstein-Innsbruck­
Staats grenze am Brenner oder Teile derselben nach Abschluß des Baues nicht den 
Österreichischen Bundesbahnen zur Erhaltung und zum Betrieb übergeben werden. 
Sonstige zur Planung oder zum Bau der Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei Kufstein­
Innsbruck-Staatsgrenze am Brenner oder von Teilen derselben benötigte Grundflächen. 
die sich im Eigentum der Österreichischen Bundesbahnen oder des Bundes befmden, 
sind der Gesellschaft gegen Entgelt, das mittels Schätzung nach den Grundsätzen der 
§§ 4 und 8 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1 954 zu bemessen ist, zur Nutzung zu 
überlassen, es sei denn, sie werden für andere vorrangige Zwecke der abgebenden 
Bundesstelle benötigt. 

(2) Soweit die Gesellschaft für die ihr nach § 3 übertragene Strecke bzw. 
übertragenen Streckenteile über die in Abs. 1 genannten hinaus weitere Grundflächen 
benötigt, hat sie diese in ihrem Namen und auf ihre Kosten zu erwerben. 

Vorgeschlagene Fassung 

Benützungsrechte 

§ 6. Die Gesellschaft ist berechtigt, die zur Planung und zum Bau der 
Hochleistungsstrecke Staats grenze bei Kuf�tein-Innsbruck-Staatsgrenze am Brenner 
oder von Teilen derselben benötigten Grundstücke der Schieneninfrastruktur der ÖBB­
Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft gegen Entrichtung eines Entgeltes zu benützen, das 
mittels Schätzung nach den Grundsätzen der §§ 4 und 8 Eisenbahnentcignungsgesetzzu 
bemessen ist. 
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Geltende Fassung 

§ 7a. ( 1 )  Nach Abschluß des Baues der Hochleistungsstrecke Staatsgrenze bei 
Kufstein-Innsbruck.Staatsgrenze am Brenner oder von Teilen derselben hat die Brenner 
Eisenbahn GmbH :filr den BWld diese Strecken(teile) den Österreichischen 
Bundesbahnen zum Betrieb und zur Erhaltung zu übergeben. Der Bundesminister für 
Wissenschaft und V mehr kann in der Verordnung nach § 3 festlegen, daß diese Strecke 
oder Teile derselben von der Brenner Eisenbahn GmbH der 
Schieneninfrastrukturfinanzerungs-Gesellschaft mbH zu übergeben sind, wenn dies für 
den Abschluß eines Vertrages über die Beteiligung Dritter an der Finanzierung (public­
Private-Partnership-Modell) dieser Strecke(Streckenteile) geboten ist. 

(2) Ist einem Dritten die Konzession nach dem Eisenbahngesetz 1 957 zum Bau 
Wld zum Betrieb einer solchen Strecke (Streckenteiles) verliehen worden, sind diese 
Strecke (dieser Streckenteil) oder die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten 
PlanWlgsleistungen sowie erworbene Rechte Wld Pflichten dem Dritten nach Aufhebung 
der Verordnung nach § 3 zu übergeben, wenn der Dritte in die erworbenen Rechte und 
Pflichten eintritt, soweit sie rechtlich überbindbar sind, und wenn der Dritte die 
bisherigen Kosten ersetzt bzw. diesbezüglich in einem Vertrag über die Beteiligung des 
Dritten an der Kostentragung (public-Private-Partnership-Modell) anderes bestimmt ist 
§ 6 Abs. 1 ist zugunsten des Dritten sinngemäß anzuwenden. 

Vorgeschlagene Fassung 

VoUziehung 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich § 3, § 3a und § 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich § 3 Abs. 3 der 
§ 4 der Bundesminister :filr Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister ftlr Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister :filr Finanzen, im übrigen der Bundesminister für Wissenschaft und Bundesminister für Finanzen, im Übrigen der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
Verkehr betraut. und Technologie betraut. 

§ 9. ( 1 )  bis (2) . .  ' 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

§ 9. ( 1 )  bis (2) . . .  

(3)  Die §§ 1 Abs. 1 , 3 ,  3a, 3b, 6 und 8 samt Überschriften in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxxl200x treten mit 1 .  Jänner 2005 in Kraft. § 2, § 4, § 7a 
und die Verordnungen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
über die Übertragung der umfassenden Planung und des Baues der Hochleistungsstrecke 
Staatsgrenze bei Kufstein-Innsbruck-Staatsgrenze am Brenner oder von Teilen derselben 
an die Gesellschaft treten mit Ablauf des 3 1 .  Dezember 2004 außer Kraft. 
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